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Honorarverteilungsmaßstab
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein

gemäß § 85 Absatz 4 SGB V

§ 1
Verteilung der

Gesamtvergütung

(1) Dieser Honorarverteilungsmaßstab
gilt für die Verteilung der Gesamtvergütung
aller Primärkrankenkassen sowie aller Er-
satzkassen. Er gilt weiterhin für die Zah-
lungen anderer Kassenzahnärztlicher Ver-
einigungen.

(2) Die Verteilung der Gesamtvergütung
erfolgt entsprechend den abgerechneten
Einzelleistungen auf der Grundlage des
einheitlichen Bewertungsmaßstabes für die
zahnärztlichen Leistungen (BEMA) sowie
des mit den Verbänden der Krankenkas-
sen jeweils vereinbarten bzw. vom Lan-
desschiedsamt festgesetzten Punktwertes.
§ 2 Abs. 3 und 4 sowie § 5 Abs. 2, 3, 5 bis
7 und 9 des Gesamtvertrages der KZV
Nordrhein vom 23.12.1980 sind Inhalt die-
ses HVM. Bei unterschiedlicher Bemes-
sungsgrundlage für die sogenannten
Fremdkassen kann eine einheitliche mittle-
re Bemessungsgrundlage bei der Honorar-
verteilung angewandt werden.

§ 2
Allgemeine Bestimmungen

(1) Die nachstehenden Bestimmungen
regeln die Honorarverteilung getrennt für
die Leistungsarten

 KCH und PAR
 KFO
 KB/KG

jeweils ohne Leistungen der Individualpro-
phylaxe und Früherkennungspositionen.
Diese werden vorab mit dem vollen Ver-
tragspunktwert vergütet.

(2) Gegenstand der Regelungen der Ho-
norarverteilung sind, getrennt für den Be-

reich der Primärkrankenkassen einschließ-
lich der Primärkrankenkassen mit Sitz in
anderen KZV-Bereichen einerseits sowie
für den Bereich VdAK/AEV einschließlich
der VdAK/ AEV-Kassen in anderen KZV-
Bereichen andererseits, die folgenden zu
verteilenden Vergütungen:

 in den Leistungsarten KCH und PAR
der Gesamtfallwert

 in der Leistungsart KFO der Kassenan-
teil des zahnärztlichen Honorars ein-
schließlich der KCH–Begleitleistungen

 in der Leistungsart KB/KG der Gesamt-
fallwert (inklusive Material- und Labor-
kosten).

(3) Für die Honorarverteilung ermittelt die
KZV Nordrhein Obergrenzen für das Ka-
lenderjahr. Diese ergeben sich aus den
Vergütungsverträgen mit den Verbänden
und aus den durch die Kostenträger für
dieses Kalenderjahr zur Verfügung gestell-
ten Beträgen einschließlich der Zahlungen
der Krankenkassen aus anderen KZV-
Bereichen.

(4) Die Vergütungsvolumina für die ein-
zelnen Leistungsarten werden zunächst
nach dem Verhältnis der entsprechenden
Abrechnungswerte (Zahnarztabrechnung)
des Jahres 2007 aufgeteilt.

(5) Für Kieferorthopäden (kieferorthopä-
dische Fachzahnärzte und Zahnärzte, die
sich für die Honorarverteilung unter Kiefer-
orthopäden entschieden haben) erfolgt ei-
ne gesonderte Honorarverteilung derart,
dass deren prozentualer Anteil an der Ho-
norarverteilung im Jahre 2007 aus der
Summe der zu verteilenden Honorarvolu-
mina des Kalenderjahres von der allge-
meinen Honorarverteilung abgetrennt und
einer besonderen HVM-Regelung für Kie-
ferorthopäden unterzogen wird.
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(6) Sollten sich erhebliche Verschiebungen
zwischen den Abrechnungsvolumina der
einzelnen Leistungsarten im Verhältnis
zum Bezugsjahr 2007 ergeben, so kann
die Aufteilung der Vergütungsvolumina un-
ter Berücksichtigung der nachfolgenden
Bestimmungen für das laufende Kalender-
jahr entsprechend angepasst werden.

(7) Sofern das anteilige Honorarvolumen
für die Honorarverteilung unter Zahnärzten
(nachfolgend unter § 3) bzw. unter Kiefer-
orthopäden (nachfolgend unter § 4) nach
Vergütung aller Honoraranforderungen
zum Vertragspunktwert in einem dieser Be-
reiche nicht ausgeschöpft ist, kann eine
Überleitung in den anderen Bereich erfol-
gen.

(8) Sowohl für die Honorarverteilung
nach § 3 als auch für die Honorarvertei-
lung nach § 4 gilt, dass Leistungen von
überörtlichen Berufsausübungsgemein-
schaften mit Mitgliedern in mehreren
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen
(KZV-bezirksübergreifende Berufsausü-
bungsgemeinschaften) nur in der Höhe
vergütet werden, in der die zahlungs-
pflichtige Kassenzahnärztliche Vereini-
gung auf der Grundlage der Richtlinien
der Kassenzahnärztlichen Bundesverei-
nigung nach § 75 Abs. 7 SGB V im Ein-
zelfall eine Vergütung zur Verfügung ge-
stellt hat. Zahlungspflichtige Kassen-
zahnärztliche Vereinigung für die Leis-
tungen von KZV-bezirksübergreifenden
Berufsausübungsgemeinschaften ist re-
gelmäßig die Kassenzahnärztliche Ver-
einigung am Leistungsort.

§ 3
Honorarverteilung unter

Zahnärzten, die nicht
Kieferorthopäden sind

(1) Honorargrenzen je Fall

Für die Abrechnung der Leistungsarten
 KCH und PAR
 KB/KG
 KFO

ermittelt die KZV Nordrhein jeweils ge-
trennt

▪ für den Bereich der Primärkrankenkas-
sen einschließlich der Primärkranken-
kassen in anderen KZV-Bereichen ei-
nerseits

▪ und für den Bereich der VdAK/AEV-
Krankenkassen einschließlich der
VdAK/AEV-Krankenkassen in anderen
KZV-Bereichen andererseits

- im Folgenden Kassenbereiche genannt –

quartalsweise kumuliert pro Kalenderjahr
für die Vertragszahnärzte die im Rahmen
der Honorarverteilung maximal zu vergü-
tenden Honorargrenzen je Fall, bei deren
Anwendung unter Bewertung der Leistun-
gen mit dem Vertragspunktwert die zu ver-
teilenden Vergütungsvolumina des jeweili-
gen Kassenbereiches nicht überschritten
werden.

Bezogen auf den jeweiligen Kassenbereich
ermittelt die KZV Nordrhein:

1.1 Praxisindividuell gemeinsam für die
KCH- und PAR-Abrechnung eine ma-
ximal zu vergütende Punktzahl je
KCH-Fall. Diese Punktzahl wird be-
rechnet, indem ein KCH-Basiswert
(maximal zu vergütende Honorar-
grenze je Fall nach Satz 1) um den
praxisindividuellen Prozentsatz erhöht
wird, der sich aus dem Verhältnis der
abgerechneten PAR-Fälle zu den ab-
gerechneten KCH-Fällen ergibt - auf-
gewertet um einen vom Vorstand zu
bestimmenden PAR-
Mehrkostenfaktor. Die Höhe des Fak-
tors orientiert sich an dem Verhältnis
des durchschnittlich abgerechneten
PAR-Fallwertes aller nordrheinischen
Vertragszahnärzte zu dem durch-
schnittlich abgerechneten KCH-
Fallwert aller nordrheinischen Ver-
tragszahnärzte im Jahr 2007 unter
Berücksichtigung der aktuellen Ab-
rechnungswerte. Das Ergebnis ist auf
volle Punkte aufzurunden.



Honorarverteilungsmaßstab
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein

Ratgeber Band I Seite 3 von 6
Erg.-Lfg. ID 3/2010

1.2 Für die KB/KG-Abrechnung den je-
weils maximal zu vergütenden EUR-
Betrag bezogen auf die Anzahl der
Fälle der KCH-Abrechnung.

1.3 Für die KFO-Abrechnung die maximal
zu vergütenden EUR-Beträge je KFO-
Fall für folgende Leistungsgruppen:

a) Multibandbehandlung
b) Behandlung mit herausnehmbaren

Geräten.

Als sogenannter KFO-Fall zählt dabei
jeder Abrechnungsfall je Quartal, bei
dem mindestens eine der kieferortho-
pädischen Leistungen nach BEMA-
Nr. 119 oder 120 abgerechnet wird.
Der Vorstand der KZV Nordrhein be-
stimmt im Einzelnen die Kriterien,
nach denen die Fälle den Leistungs-
gruppen zugeordnet werden.
§ 4 Absatz 2 gilt entsprechend.

(2) Individuelle Kontingente je Praxis

2.1 Die Teilkontingente je Kassenbereich
werden bestimmt durch die Zahl der
jeweils abgerechneten Fälle aus der
KCH-Abrechnung, multipliziert mit der
maximal zu vergütenden Punktzahl
nach Absatz 1 Ziffer 1.1 (KCH und
PAR) bzw. mit der Honorargrenze
nach Ziffer 1.2 (KB/KG). Das Teilkon-
tingent KFO wird bestimmt durch die
Zahl der abgerechneten KFO-Fälle
multipliziert mit dem EUR-Betrag je
Leistungsgruppe, vgl. Absatz 1 Ziffer
1.3.
Die Summe der Teilkontingente ergibt
das individuelle Gesamtkontingent je
Kassenbereich.

2.2 Bis zum Erreichen der Teilkontingente
nach Ziffer 2.1 nehmen die angefor-
derten Punkte/EUR-Beträge je Fall
mit dem mit den jeweiligen Kranken-
kassen vereinbarten und von ihnen
vergüteten Punktwert an der Hono-
rarverteilung nach Einzelleistungen
teil. Für einzelne Behandlungsfälle
nicht verbrauchte Punkte/EUR-
Beträge werden auf andere Fälle in-

nerhalb der Teilkontingente dessel-
ben Kassenbereichs übertragen. Die
Leistungsarten KCH und PAR werden
hierbei im Rahmen desselben Kas-
senbereiches gemeinsam betrachtet.
Eine Übertragung von Kassenbereich
zu Kassenbereich ist ausgeschlos-
sen.

2.3 Die KZV Nordrhein veröffentlicht die
sich aus den bis zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung vorliegenden Quar-
tals- bzw. Monatsabrechnungen er-
gebenden Honorargrenzen je Fall
gemäß Absatz 1 je Kassenbereich.
Diese Honorargrenzen dienen so lan-
ge als vorläufiger Richtwert, bis die
nächsten vorläufigen Honorargrenzen
bekanntgegeben werden. Mit Be-
kanntgabe dieser Honorargrenzen ist
keine Garantie der KZV Nordrhein
verbunden.

2.4 Je Abrechnungsquartal erfolgt eine
Ermittlung der individuellen Teilkon-
tingente in kumulierter Betrachtung al-
ler bis dahin abgerechneten Quartals-
bzw. Monatsabrechnungen.

§ 4
Honorarverteilung unter Kieferor-

thopäden

(1) Honorargrenzen je Fall

Für die Verteilung des auf die Kieferortho-
päden entfallenden Honorarvolumens er-
mittelt die KZV Nordrhein jeweils getrennt

▪ für den Bereich der Primärkrankenkas-
sen einschließlich der Primärkranken-
kassen in anderen KZV-Bereichen ei-
nerseits

▪ und für den Bereich der VdAK/AEV-
Krankenkassen einschließlich der
VdAK/AEV-Krankenkassen in anderen
KZV-Bereichen andererseits

- im Folgenden Kassenbereiche genannt -

quartalsweise kumuliert pro Kalenderjahr
die je Praxis im Rahmen der Honorarver-
teilung maximal zu vergütenden Honorar-
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grenzen je KFO-Fall und Kassenbereich,
bei deren Anwendung unter Bewertung
der Leistungen mit dem jeweiligen Ver-
tragspunktwert die zu verteilenden Vergü-
tungsvolumina für folgende Leistungs-
gruppen nicht überschritten werden:

1.1 Multibandbehandlung
1.2 Behandlung mit herausnehmbaren

Geräten.

Als sogenannter KFO-Fall zählt dabei je-
der Abrechnungsfall je Quartal, bei dem
mindestens eine der kieferorthopädischen
Leistungen nach BEMA-Nr. 119 oder 120
abgerechnet wird.
Der Vorstand der KZV Nordrhein bestimmt
im Einzelnen die Kriterien, nach denen die
Fälle den Leistungsgruppen zugeordnet
werden.

(2) Individuelle Gesamtkontingente
je Praxis

2.1 Die Zahl der abgerechneten KFO-
Fälle je Leistungsgruppe und Kas-
senbereich gem. Absatz 1 multipli-
ziert mit den Honorargrenzen nach
Absatz 1 je Fall bestimmt die Teilkon-
tingente je Leistungsgruppe. Die
Summe der Teilkontingente je Leis-
tungsgruppe ergibt das individuelle
Gesamtkontingent je Kassenbereich.
Diese individuellen Gesamtkontin-
gente begrenzen den gesamten Ver-
gütungsanspruch des Kieferorthopä-
den aus allen Leistungsarten.

2.2 Bis zum Erreichen der individuellen
Gesamtkontingente gemäß Ziffer 2.1
nehmen die angeforderten Punk-
te/Honorare aller eingereichten Fälle
aller Leistungsarten mit den mit den
Krankenkassen vereinbarten und von
ihnen vergüteten Punktwerten an der
Honorarverteilung nach Einzelleistun-
gen teil. Im Rahmen der während des
Jahres kumulierten Betrachtung wer-
den entsprechend in einem Quartal
nicht verbrauchte Punkte/Honorare
den individuellen Gesamtkontingen-

ten für das nächste Quartal zuge-
schlagen.
Eine Übertragung von Kassenbereich
zu Kassenbereich ist ausgeschlos-
sen.

2.3 Die KZV Nordrhein veröffentlicht je-
weils die sich aus den bis zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung vorliegen-
den Quartals- bzw. Monatsabrech-
nungen ergebenden Honorargrenzen
je Fall gemäß Absatz 1 je Leistungs-
gruppe und Kassenbereich. Diese
Honorargrenzen dienen so lange als
vorläufiger Richtwert, bis die nächsten
vorläufigen Honorargrenzen bekannt-
gegeben werden. Mit Bekanntgabe
dieser Honorargrenzen ist keine Ga-
rantie der KZV Nordrhein verbunden.

2.4 Je Abrechnungsquartal erfolgt eine
Ermittlung der individuellen Gesamt-
kontingente in kumulierter Betrach-
tung aller bis dahin abgerechneten
Quartalsabrechnungen.

§ 5
Sonstige Bestimmungen

(1) Einbehalte

Überschreitungen der Teilkontingente
nach § 3 Absatz 2 Ziffer 2.1 bzw. der indi-
viduellen Gesamtkontingente nach § 4 Ab-
satz 2 Ziffer 2.1 werden einbehalten. Der
Einbehalt erfolgt quartalsweise zu den
Quartalsabrechnungsterminen, wobei jede
Monatsabrechnung (Einreichungstermin)
als Teil der Quartalsabrechnung gilt, dem
sie der Bezeichnung nach zuzuordnen ist.
Bis zu diesem Zeitpunkt gelten die von der
KZV Nordrhein auf die zur Abrechnung
eingereichten Behandlungsfälle geleiste-
ten Zahlungen als vorläufige Abschlags-
zahlungen.

(2) Endgültige Honorargrenzen

Eine endgültige Bestimmung der pro Leis-
tungsart und Kassenbereich bzw. pro Leis-
tungsgruppe bei der Honorarverteilung zu
berücksichtigenden Honorargrenze erfolgt
im Zusammenhang mit der Abrechnung für
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das 4. Quartal des Jahres. Darüber hinaus
vorgenommene Einbehalte werden ausge-
kehrt.

(3) Sonderbestimmungen

3.1 Der Vorstand der KZV Nordrhein kann
für besondere Fach- oder Sondergrup-
pen mit von den durchschnittlichen Ab-
rechnungswerten erheblich abwei-
chenden Abrechnungsergebnissen ge-
sonderte Honorargrenzen je Fall fest-
legen. Dabei soll das Verhältnis zwi-
schen den Honorargrenzen der Fach-
und Sondergruppen einerseits und den
allgemeinen Honorargrenzen anderer-
seits der Relation zwischen den Ab-
rechnungswerten der Fach- und
Sondergruppen einerseits und den Ab-
rechnungswerten der übrigen Zahnärz-
te andererseits des Jahres 2007 ent-
sprechen.

3.2 Für das Teilkontingent der Leistungsar-
ten KCH und PAR kann der Vorstand
der KZV Nordrhein für besondere
Gruppen von Praxen mit von den
durchschnittlichen Abrechnungswerten
erheblich abweichenden Abrechnungs-
ergebnissen, wie überwiegend auf
Überweisung tätige chirurgische Leis-
tungserbringer, sowie für Vertrags-
zahnärzte, die weniger als acht Quarta-
le an der vertragszahnärztlichen Ver-
sorgung teilgenommen haben und un-
ter Zusammenführung beider Kassen-
bereiche weniger als 400 Fälle pro
Quartal abrechnen, gesonderte maxi-
mal zu vergütende Punktzahlen je Fall
gemäß § 3 Absatz 1 Ziffer 1.1 festle-
gen, sofern dies sachlich begründbar
ist. Eine gesonderte maximal zu vergü-
tende Punktzahl je Fall gemäß § 3 Ab-
satz 1 Ziffer 1.1 für Vertragszahnärzte,
die weniger als acht Quartale an der
vertragszahnärztlichen Versorgung
teilnehmen, entfällt endgültig, wenn in
vier aufeinanderfolgenden Quartalen
insgesamt unter Zusammenführung

beider Kassenbereiche mehr als 1.600
KCH-Fälle zur Abrechnung gelangen.

3.3 Für die Leistungsart KB/KG kann der
Vorstand der KZV Nordrhein für be-
sondere Gruppen von Praxen mit von
den durchschnittlichen Abrechnungs-
werten erheblich abweichenden Ab-
rechnungsergebnissen, wie überwie-
gend auf Überweisung tätige chirurgi-
sche Leistungserbringer, besondere
Honorargrenzen je Fall gemäß § 3 Ab-
satz 1 Ziffer 1.2 festlegen, sofern dies
sachlich begründbar ist.

3.4 Für Praxen von Zahnärzten, die nicht
Kieferorthopäden sind und die unter
Zusammenführung beider Kassenbe-
reiche im Jahresdurchschnitt weniger
als 300 Fälle KCH pro Quartal abrech-
nen, wird die Berechnung der Teilkon-
tingente für die Leistungsart KB/KG
nach § 3 Absatz 1 Ziffer 1.2 auf der
Basis von insgesamt 300 Abrech-
nungsfällen durchgeführt. Die dadurch
in der Leistungsart KB/KG zur Verfü-
gung stehende Erhöhung der Teilkon-
tingente kann nicht mit anderen Teil-
kontingenten verrechnet werden.

3.5 Für Vertragszahnärzte, die als Neu-
gründer weniger als 8 Quartale an der
vertragszahnärztlichen Versorgung
teilgenommen haben, wird das Teilkon-
tingent Kieferorthopädie gemäß § 3
Absatz 1 Ziffer 1.3 so bestimmt, dass
die Anzahl der unter Zusammenfüh-
rung beider Kassenbereiche tatsächlich
eingereichten KFO-Fälle durch Aufsto-
ckung mit Fällen nach § 3 Absatz 1 Zif-
fer 1.3 Buchstabe b) auf insgesamt 20
erhöht wird.

3.6 Für Kieferorthopäden, die als Neu-
gründer weniger als 8 Quartale an der
vertragszahnärztlichen Versorgung
teilgenommen haben, wird die Bestim-
mung des praxisindividuellen Gesamt-
kontingentes derart durchgeführt, dass
die Anzahl der unter Zusammenfüh-
rung beider Kassenbereiche tatsäch-
lich eingereichten KFO-Fälle nach § 4
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Absatz 1 durch Aufstockung mit Fällen
nach § 4 Absatz 1 Ziffer 1.2 auf insge-
samt 250 erhöht wird. Als Neugründer
in diesem Sinne gelten nur Kieferor-
thopäden, die in Einzelpraxis tätig sind
und nicht als Praxisnachfolger eine an-
dere Praxis fortführen. Kieferorthopä-
den, die gemeinsam und gleichzeitig
eine Praxis gründen und nicht als Pra-
xisnachfolger eine andere Praxis fort-
führen, gelten ebenfalls als Praxisneu-
gründer in diesem Sinne.

3.7 Praxen, die an der Honorarverteilung
nach § 3 teilnehmen, können durch
schriftliche Erklärung in die Honorar-
verteilung nach § 4 umgruppiert wer-
den. Der Antrag kann bis zum 31.12.
des Kalenderjahres abgegeben wer-
den und im laufenden Jahr nicht mehr
zurückgenommen werden. Sie entfaltet
Wirkung für das gesamte Jahr. Eine
gleichzeitige Teilnahme an der Hono-
rarverteilung nach § 3 und § 4 ist aus-
geschlossen. Dieses gilt nicht für Be-
rufsausübungsgemeinschaften zwi-
schen Zahnärzten und Kieferorthopä-
den im Sinne des § 2 Absatz 5; die
Honorarverteilung für kieferorthopädi-
sche Leistungen erfolgt nach § 4.

3.8 Umgehungen der Regelungen dieses
Honorarverteilungsmaßstabes sind un-
zulässig. Wird festgestellt, dass das
Abrechnungsverhalten eines Vertrags-
zahnarztes bzw. einer Praxis zu sach-
lich nicht gerechtfertigten Vorteilen bei
Anwendung der Honorarverteilungsre-
gelungen führt, kann eine Korrektur un-
ter Zugrundelegung der Systematik des
HVM erfolgen.

§ 6
Einzelfallregelungen

(1) Der Vorstand kann auf begründeten
schriftlichen Antrag Ausnahmen von den
vorstehenden Regelungen beschließen,
wenn besondere Umstände des Einzelfalls
vorliegen. Anträge müssen der KZV
Nordrhein bis zum 31.12. des Kalenderjah-

res vorliegen, für das der Antrag berück-
sichtigt werden soll.

(2) Den Verbänden der Krankenkassen
sind diese Einzelfallentscheidungen be-
kanntzugeben. Die Verbände der Kran-
kenkassen können innerhalb von 2 Wo-
chen nach Zugang schriftlich widerspre-
chen. In diesem Fall ist Einvernehmen
herzustellen. Aus dem Widerspruch der
Krankenkassen ggf. resultierende Kosten
und Schadenersatzansprüche sind hälftig
von der KZV Nordrhein und den Verbän-
den zu tragen.

(3) Abs. 2 gilt nicht, wenn die Einzelfall-
regelung auf einer mit den Verbänden der
Krankenkassen einvernehmlich vereinbar-
ten Verwaltungsrichtlinie beruht.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Regelungen treten am 01.01.2010 in
Kraft. Sie werden im Rheinischen Zahnärz-
teblatt veröffentlicht. Veränderungen und
Ergänzungen werden im gleichen Organ
bekannt gemacht.
Für die Abrechnungen der Quartale III/08
und IV/08 sowie die Monatsabrechnungen
bis einschließlich Dezember 2008 gelten
die Regelungen des bisherigen Honorar-
verteilungsmaßstabes.

§ 8
Kündigung

Der Honorarverteilungsmaßstab gilt für ein
weiteres Kalenderjahr, wenn er nicht mit
einer Frist von drei Monaten zum Jahres-
ende gekündigt wird. Sofern gekündigt
wird, gelten die Regelungen des bisherigen
Honorarverteilungsmaßstabes bis zum In-
krafttreten eines neuen Honorarvertei-
lungsmaßstabes weiter.


